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(54) Verpackung und Verfahren zum Herstellen einer Verpackung

(57) Die Erfindung stellt eine Verpackung (1) mit
mindestens zwei Speicherkammern (2, 4) zur Aufnah-
me zu verpackender Stoffe, wobei die Speicherkam-
mern (2, 4) jeweils durch einen Blisterabschnitt (2', 4')
und einen Deckabschnitt (2'', 4'') begrenzt sind und zu-

mindest teilweise miteinander in Verbindung bringbar
sind, und wobei zumindest einer der Blisterabschnitte
(4') zumindest abschnittsweise eine Gasdurchlässig-
keit, insbesondere eine Sauerstoffdurchlässigkeit be-
sitzt, die größer ist als diejenige der übrigen Blisterab-
schnitte (2').
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpak-
kung mit mindestens zwei blisterartigen Speicherkam-
mern zur Aufnahme miteinander zu mischender Stoffe
sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen
Verpackung.

Stand der Technik

[0002] Verpackungen mit mehreren Kammern bzw.
Blistern finden in zahlreichen Gebieten breite Anwen-
dung, in denen mehrere oder unterschiedliche Stoffe in
einer gemeinsamen Verpackung aufbewahrt werden
sollen, beispielsweise bei Medikamenten.
[0003] Die WO 00/09414 offenbart einen Mehrkam-
merbehälter mit zwei Kammern bzw. Näpfen, die mittels
eines Steges voneinander getrennt und durch eine
Deckfolie verschlossen sind. Dabei ist die Aufsiegelung
der Deckfolie derart ausgelegt, dass diese im Bereich
des Verbindungssteges leicht durchbrochen werden
kann, um den vorzugsweise flüssigen Inhalt der beiden
Kammern miteinander zu mischen.
[0004] Derartige Mehrkammerverpackungen kom-
men prinzipiell für beliebige Anwendungen in Betracht,
bei denen zwei oder mehr Komponenten gelagert und
kurz vor dem Gebrauch gemischt werden müssen. Al-
lerdings haben sich die bekannten Mehrkammerverpak-
kungen für einige Anwendungen als nicht geeignet er-
wiesen. So sind beispielsweise die in der WO 00/09414
offenbarten Mehrkammerbehälter mit Kunststoffnäpfen
nicht für Stoffe geeignet, die gasdicht verpackt werden
müssen, da diese sonst einer Qualitätsverschlechte-
rung unterliegen, wie beispielsweise Farbcremes von
2-Komponenten-Haarfärbemitteln.
[0005] Ferner offenbart die WO 02/064444 A2 eine
Mehrkomponentenverpackung, bei der die Kammern
bzw. Näpfe der Verpackung aus Aluminiumfolie gebildet
sind, so dass die verpackten Stoffe weitgehend gasdicht
verpackt werden. Eine derartige Verpackung eignet sich
jedoch nicht für oxidierende Stoffe, wie beispielsweise
Peroxid, die in einer gasdichten Verpackung aufgrund
von Entgasungsvorgängen zu starken Verformungen
und ggf. einer Beschädigung der Verpackung führen
können.
[0006] Weiterhin offenbart die WO 02/074657 A1 ei-
nen Mehrkammerbehälter, der aus einem Verbundma-
terial hergestellt ist, das eine gasundurchlässige Kunst-
stoffschicht aufweist. Dabei kann die gasundurchlässi-
ge Schicht derart angeordnet sein, dass nur ein Teil der
Kammern gasdicht verschlossen werden. Zur Herstel-
lung des Mehrkammerbehälters muss das Verbundma-
terial in jedem Einzelfall entsprechend der Geometrie
und Anordnung der Kammern vorbereitet werden.

Darstellung der Erfindung

[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine verbesserte Verpackung mit mindestens
zwei Speicherkammern, die einfach herzustellen ist, so-
wie ein einfaches Verfahren zu deren Herstellung be-
reitzustellen.
[0008] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden
Erfindung durch eine Verpackung nach Anspruch 1 so-
wie ein Verfahren nach Anspruch 8 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen
Ansprüchen angegeben.
[0009] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ei-
ne Verpackung zu schaffen, bei der die Herstellung stets
mit demselben Ausgangsmaterial erfolgen kann, ohne
dass in jedem Einzelfall eine Vorkonfektionierung ent-
sprechend der gewünschten Permeabilitätseigenschaf-
ten der Kammern erforderlich ist. Zu diesem Zweck ist
erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die Blisterabschnitte aus einem Verbundmaterial mit
mindestens zwei Schichten gebildet sind, wobei zumin-
dest eine der Schichten im wesentlichen gasundurch-
lässig, insbesondere sauerstoffundurchlässig ist und ei-
ne geringere Bruchdehnung bei Zugbeanspruchung be-
sitzt als die übrigen Schichten.
[0010] Hierdurch können die Blisterabschnitte derart
ausgebildet werden, dass die mindestens eine, im We-
sentlichen gasundurchlässige Schicht in einem oder
mehreren Blisterabschnitten durchgängig vorhanden
ist, sodass sich eine im Wesentlichen gasdichte Spei-
cherkammer ergibt, während die mindestens eine, im
Wesentlichen gasundurchlässige Schicht in den übri-
gen Kammern zumindest abschnittsweise unterbro-
chen sein kann, sodass sich in diesen Kammern eine
Gasdurchlässigkeit mit einem gewünschten Ausmaß
einstellt. Auf diese Weise lassen sich verschiedenartig-
ste Speicherkammern in einer einzigen Verpackung zu-
sammenfassen, wobei die Speicherkammern jeweils ei-
ne gewünschte Gasdurchlässigkeit besitzen und somit
Lagerbedingungen bereitstellen, wie sie von bestimm-
ten Stoffen jeweils gefordert werden. Insbesondere
lässt sich eine derartige Verpackung problemlos ausge-
hend von einem einzigen Verbundmaterial herstellen,
das in keiner Weise vorkonfektioniert werden muss.
Hierdurch wird die Herstellung der erfindungsgemäßen
Verpackung gegenüber dem Stand der Technik erheb-
lich vereinfacht.
[0011] In der erfindungsgemäßen Verpackung kön-
nen bei einfacher Herstellung beispielsweise 2-Kompo-
nenten-Haarfärbemittel, 2-Komponenten-Klebstoffe
oder dergleichen bis zum Gebrauch in einer einzigen
Verpackung gelagert und auch in dieser gemischt wer-
den, ohne dass eine der beiden Komponenten seine Ei-
genschaften während der Lagerung wesentlich verän-
dert oder die Verpackung beschädigt.
[0012] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung beträgt die Bruchdehnung der mindestens ei-
nen, im wesentlichen gasundurchlässigen Schicht (14)
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höchstens 50 %, bevorzugt höchstens 25 %, besonders
bevorzugt höchstens 10 % derjenigen der übrigen
Schichten (12, 16). Hierdurch lässt sich in vorteilhafter
Weise der Herstellungsvorgang der erfindungsgemä-
ßen Verpackung weiter vereinfachen, indem die ge-
wünschte Differenz der Gasdurchlässigkeit zwischen
den Kammern bereits bei geringen Verformungsgraden
erzielen lässt.
[0013] Dabei ist es erfindungsgemäß besonders be-
vorzugt, dass die Blisterabschnitte aus einem Metall-
Kunststoff-Verbundmaterial, insbesondere einem Alu-
minium-Kunststoff-Verbundmaterial gebildet sind, wo-
bei die mindestens eine, im wesentlichen gasundurch-
lässige Schicht (14) bevorzugt Metall aufweist. In einem
derartigen Verbundmaterial sorgt mindestens eine Me-
tallschicht für die gewünschte Gasundurchlässigkeit,
während der Kunststoffanteil je nach Aufbau, Verfor-
mungsgrad etc. einen gewissen Gasaustausch entspre-
chend den Anforderungen ermöglicht. Ferner lassen
sich Metall-Kunststoff-Verbundmaterialien leicht und
kostengünstig herstellen und problemlos in die ge-
wünschte Form bringen.
[0014] Das Ausformen der Blisterabschnitte erfolgt
gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung
zumindest teilweise durch Verformung, insbesondere
durch Tiefziehen. Dabei ergibt sich eine radikal verein-
fachte Herstellung der Blisterabschnitte mit unter-
schiedlicher Gasdurchlässigkeit, wenn der mindestens
eine Blisterabschnitt mit der größeren Gasdurchlässig-
keit einen höheren Verformungsgrad besitzt als die üb-
rigen Blisterabschnitte. Die Erfinder haben nämlich
überraschenderweise festgestellt, dass sich über die
Wahl des Verformungsgrades die Gasdurchlässigkeit
der einzelnen Blisterabschnitte auf einfache und zuver-
lässige Weise steuern lässt. Dies gilt insbesondere bei
Metall-Kunststoff-Verbundmaterialien, bei denen bei
geringen Verformungsgraden die mindestens eine Me-
tallschicht ungerissen bleibt, sodass die entsprechende
Blisterkammer im Wesentlichen gasundurchlässig ist,
während die mindestens eine Metallschicht bei höheren
Verformungsgraden zunehmend Mikrorisse bzw. auch
diskrete Risse oder Spalte aufweist, sodass die Gas-
durchlässigkeit mit zunehmendem Verformungsgrad
ebenfalls zunimmt. Die vorliegende Erfindung ist jedoch
nicht auf die Verwendung von Metall-Kunststoff-Ver-
bundmaterialien beschränkt, sondern ist auch auf ande-
re Materialien anwendbar, wobei allgemein Verbundma-
terialien bevorzugt sind.
[0015] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung umschließt der mindestens eine Blisterab-
schnitt mit der größeren Gasdurchlässigkeit ein größe-
res Volumen und/oder besitzt eine größere Höhe als die
übrigen Blisterabschnitte. Durch diese Maßnahme kann
ohne direkte oder indirekte Messung des Verformungs-
grades sichergestellt werden, dass der mindestens eine
Blisterabschnitt tatsächlich eine größere Gasdurchläs-
sigkeit besitzt, wodurch Steuerung und Kontrolle bei der
Herstellung und Befüllung der Verpackung vereinfacht

werden.
[0016] Im Hinblick auf ein einfaches und sicheres Mi-
schen der verschiedenen in den Blisterabschnitten ent-
haltenen Komponenten ist gemäß einer Weiterbildung
der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass die Deck-
abschnitte mit den Blisterabschnitten derart verbunden
sind, dass die Siegelfestigkeit im Bereich zwischen be-
nachbarten Blisterabschnitten zumindest abschnitts-
weise geringer ist als an freien Rändern der Blisterab-
schnitte. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Mi-
schen der Komponenten durch einfaches Drücken der
Blisterabschnitte eingeleitet und durchgeführt werden
kann, da hierdurch die Siegelnaht im Bereich zwischen
benachbarten Blisterabschnitten gelöst wird, während
die umlaufende Siegelnaht intakt bleibt und dafür sorgt,
dass die Komponenten nicht vorzeitig aus der Verpak-
kung austreten.
[0017] Die erfindungsgemäße Verpackung ist selbst-
verständlich für beliebige Stoffe und Stoffkombinatio-
nen geeignet. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die er-
findungsgemäße Verpackung besonders zur Aufnahme
von Komponenten von Haarpflege und/oder Haarkos-
metikmitteln geeignet ist, wobei die mindestens eine
Speicherkammer mit der größeren Gasdurchlässigkeit
bevorzugt oxidierende Komponenten wie insbesondere
Peroxid enthält. Die Komponenten derartiger Mittel wur-
den bisher üblicherweise in getrennten Verpackungen
mit einem zusätzlichen Mischgefäß ausgeliefert, was
ein umständliche Handhabung und ein hohes Maß an
Verpackungsmaterial mit sich brachte. Demgegenüber
ist es mit der erfindungsgemäßen Verpackung möglich,
die Komponenten in einer einzigen Verpackung zusam-
menzufassen, in der kurz vor dem Gebrauch auch noch
das Mischen durchgeführt werden kann, sodass die er-
findungsgemäße Verpackung dem Benutzer ausge-
zeichnete Gebrauchseigenschaften bietet. Diese Vor-
teile sind insbesondere auch für Endverbraucher von
Bedeutung, die in der Handhabung chemischer Sub-
stanzen, die teilweise aggressive Wirkungen besitzen,
keine oder nur geringe Erfahrung besitzen. Daher wird
durch die erfindungsgemäße Verpackung auch die An-
wendungssicherheit erhöht.
[0018] Kurze Beschreibung der Zeichnung

Fig. 1 zeigt schematisch eine Schnittansicht einer
bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Verpackung.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen

[0019] Bevorzugte Ausführungen der vorliegenden
Erfindung werden nachfolgend ausführlich unter Bezug-
nahme auf Fig. 1 beschrieben, die schematisch eine
Schnittansicht einer bevorzugten Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Verpackung 1 zeigt.
[0020] Die Verpackung 1 umfasst in der vorliegenden
Ausführungsform zwei Speicherkammern 2, 4 zur Auf-
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nahme zu verpackender Stoffe. Es ist jedoch selbstver-
ständlich, dass die erfindungsgemäße Verpackung 1 ei-
ne beliebige Anzahl von Speicherkammern aufweisen
kann. Bei den zu verpackenden Stoffen kann es sich
prinzipiell um beliebige, flüssige, feste oder auch gas-
förmige Stoffe handeln, wobei die Verpackung bevor-
zugt für Stoffe zum Einsatz kommt, die miteinander ge-
mischt werden sollen und/oder ein unterschiedliches
Entgasungsverhalten besitzen.
[0021] Die Speicherkammern 2, 4 sind jeweils durch
einen Blisterabschnitt 2', 4' und einen Deckabschnitt 2'',
4'' begrenzt. Dabei ist es erfindungsgemäß bevorzugt,
dass die Deckabschnitte, die beispielsweise durch eine
oder mehrere Folien gebildet sein können, mit den Bli-
sterabschnitten durch Siegelnähte S, R verbunden sind,
wobei die Siegelfestigkeit der Nähte S zwischen be-
nachbarten Blisterabschnitten geringer ist als diejenige
der Siegelnähte R an freien Rändern der Blisterab-
schnitte. Bei dem Material der Deckabschnitte kann es
sich beispielsweise um eine Kunststoff- oder Alumini-
umfolie handeln, wobei auch dasselbe Material wie bei
den Blisterabschnitten zum Einsatz kommen kann.
[0022] Die Blisterabschnitte sind aus einem Verbund-
material 10 gebildet, das in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform drei Schichten 12, 14, 16 aufweist, wobei es
sich bei den beiden äußeren Schichten 12, 16 um ein
Kunststoffmaterial handelt, während die mittlere Schicht
14 in der vorliegenden Ausführungsform durch einen
Aluminiumfilm gebildet ist. Das Verbundmaterial kann
jedoch auch einen andersartigen Schichtaufbau besit-
zen, wobei allgemein Metall-Kunststoff-Verbundmate-
rialien bevorzugt sind. Wesentlich ist ferner, dass zu-
mindest eine Schicht des Verbundmaterials im Wesent-
lichen gasundurchlässig ist, wie beispielsweise die Alu-
miniumfolie, und ferner eine geringer Bruchdehnung bei
Zugbeanspruchung besitzt als die übrigen Schichten.
Die Bruchdehnung kann dabei beispielsweise nach DIN
EN ISO 527 bestimmt werden.
[0023] Wie in Fig. 1 zu erkennen, ist bei dem Blister-
abschnitt 2' die mittlere (Aluminium-)Schicht 14 durch-
gängig vorhanden, während bei dem Blisterabschnitt 4'
die mittlere Schicht 14 Unterbrechungen U aufweist.
Dementsprechend ist der Blisterabschnitt 2' bzw. die
Speicherkammer 2 im Wesentlichen gasdicht ausgebil-
det, während der Blisterabschnitt 4' bzw. die Speicher-
kammer 4 eine bestimmte Gasdurchlässigkeit besitzt,
die von der Gasdurchlässigkeit des (Kunststoff-)Materi-
als der Schichten 12, 16 abhängt. Die Gasdurchlässig-
keit der Blisterabschnitte 2', 4' kann dabei insbesondere
nach DIN 53380 oder vergleichbaren Messverfahren
bestimmt werden.
[0024] In Fig. 1 ist ferner zu erkennen, dass der Bli-
sterabschnitt 4' mit der größeren Gasdurchlässigkeit in
der vorliegenden Ausführungsform ein größeres Volu-
men V umschließt und auch eine größere Höhe h besitzt
als der benachbarte Blisterabschnitt 2'. Hierdurch las-
sen sich die verschiedenen Blisterabschnitte mit den
unterschiedlichen Eigenschaften nicht nur leicht unter-

scheiden, sondern der Volumen- bzw. Höhenunter-
schied ergibt sich oft aus dem erfindungsgemäßen Her-
stellungsverfahren, das nachfolgend ausführlicher be-
schrieben wird.
[0025] Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen
Verpackung 1 wird zunächst von dem Metall-Kunststoff-
Verbundmaterial 10 mit den oben beschriebenen Eigen-
schaften ausgegangen. In diesem Material werden
durch Verformung, insbesondere durch Tiefziehen,
Warmverformen oder ein ähnliches Verformungsverfah-
ren, die Blisterabschnitte 2', 4' ausgebildet, wobei der
Verformungsgrad des Blisterabschnitts 4' größer einge-
stellt wird als derjenige des Blisterabschnitts 2'. Dabei
kann der Verformungsgrad mit einfachen Mitteln abge-
schätzt werden, beispielsweise anhand des gebildeten
Volumens V und/oder der gebildeten Höhe h der jewei-
ligen Blisterabschnitte, oder kann auch durch anerkann-
te Prüfmethoden ermittelt werden, beispielsweise auf
der Grundlage von DIN EN ISO 527 oder dergleichen.
[0026] Die unterschiedlichen Verformungsgrade wer-
den derart eingestellt, dass die im Wesentlichen gas-
dichte (Metall-)Schicht 14 im Bereich des Blisterab-
schnitts 2' ihre Bruchdehnung nicht überschreitet und
somit ein im Wesentlichen gasdichter Blisterabschnitt 2'
erhalten wird, während bei dem Blisterabschnitt 4' die
Bruchdehnung der Schicht 14 zumindest abschnittswei-
se überschritten wird, sodass sich Mikrorisse oder ge-
gebenenfalls Trennrisse oder Spalte in der Schicht 14
einstellen, was dem Blisterabschnitt 4' mit steigendem
Verformungsgrad eine zunehmende Gasdurchlässig-
keit verleiht, wobei die Gasdurchlässigkeit zusätzlich
von den Eigenschaften der weitern Schichten des Ver-
bundmaterials abhängt.
[0027] Danach werden die gebildeten Blisterab-
schnitte 2', 4' mit den zu verpackenden Stoffen gefüllt,
um anschließend die Deckfolien 2'', 4'' aufzulegen, die
selbstverständlich auch aus einer einzigen, durchgän-
gigen Folie gebildet sein können. Nun werden die Deck-
folien 2'', 4'' mit den Rändern der Blisterabschnitte 2', 4'
durch eine Siegelnaht verbunden, beispielsweise mit-
tels Thermosiegeln, Hochfrequenzsiegeln oder Wider-
standsschweißen. Dabei werden die Siegelnähte S zwi-
schen den benachbarten Blisterabschnitten 2', 4' mit ei-
ner geringeren Siegelfestigkeit ausgeführt als die Sie-
gelnähte R an den freien Rändern der Blisterabschnitte.
[0028] Bei den zu verpackenden Stoffen kann es sich
grundsätzlich um beliebige Stoffe handeln, wobei sich
die erfindungsgemäße Verpackung 1 besonders gut für
Zwei- oder Mehrkomponentenstoffe eignet, die kurz vor
dem Gebrauch miteinander gemischt werden müssen
und/oder ein unterschiedliches Entgasungsverhalten
besitzen. Beispiele für derartige Stoffe sind kosmeti-
sche Mittel, Haarpflegemittel, Klebstoffe, Nahrungsmit-
tel, Medikamente und dergleichen.
[0029] Beim Gebrauch der erfindungsgemäßen Ver-
packung 1 wird zunächst durch Drücken der Blisterab-
schnitte 2', 4' die Siegelnaht S zwischen den benach-
barten Blisterabschnitten 2', 4' durchtrennt, sodass die
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in den Speicherkammern 2, 4 enthaltenen Stoffe durch
weiteres Drücken der Blisterabschnitte 2', 4' miteinan-
der vermischt werden können. Anschließend können
die Siegelnähte R an den freien Rändern der Blisterab-
schnitte 2', 4' aufgerissen oder durchtrennt werden, um
die miteinander gemischten Stoffe zu entnehmen. Da-
bei können die miteinander gemischten Stoffe direkt auf
das Anwendungsgebiet aufgetragen werden, beispiels-
weise Kopfhaut und Haare, ohne das zusätzliche Be-
hälter oder dergleichen erforderlich sind.
[0030] Die vorliegende Erfindung stellt somit eine
neuartige Verpackung bereit, die bei einem Minimum an
Verpackungsmaterial eine sichere und dauerhafte La-
gerung von Substanzen ermöglicht, die aus mehreren
Komponenten bestehen, und gleichzeitig eine einfache
und sichere Benutzung ermöglicht. Darüber hinaus
stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung der Verpackung bereit, das einfach uns wirt-
schaftliche durchführbar ist und problemlos eine Anpas-
sung der Eigenschaften der Verpackung, insbesondere
der Gasdurchlässigkeit, an die jeweils durch die zu ver-
packenden Stoffe gestellten Anforderungen ermöglicht.

Patentansprüche

1. Verpackung (1) mit mindestens zwei Speicherkam-
mern (2, 4) zur Aufnahme zu verpackender Stoffe,
wobei die Speicherkammern (2, 4) jeweils durch ei-
nen Blisterabschnitt (2', 4') und einen Deckab-
schnitt (2'', 4'') begrenzt sind und zumindest teilwei-
se miteinander in Verbindung bringbar sind, und
wobei zumindest einer der Blisterabschnitte (4') zu-
mindest abschnittsweise eine Gasdurchlässigkeit,
insbesondere eine Sauerstoffdurchlässigkeit be-
sitzt, die größer ist als diejenige der übrigen Blister-
abschnitte (2'),.
dadurch gekennzeichnet, dass die Blisterab-
schnitte (2', 4') aus einem Verbundmaterial (10) mit
mindestens zwei Schichten (12, 14, 16) gebildet
sind, wobei zumindest eine (14) der Schichten im
wesentlichen
gasundurchlässig, insbesondere sauerstoffun-
durchlässig ist und eine geringere Bruchdehnung
bei Zugbeanspruchung besitzt als die übrigen
Schichten (12, 16).

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bruchdehnung der mindestens
einen, im wesentlichen gasundurchlässigen
Schicht (14) höchstens 50 %, bevorzugt höchstens
25 %, besonders bevorzugt höchstens 10 % derje-
nigen der übrigen Schichten (12, 16) beträgt.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blisterabschnitte (2', 4')
aus einem Metall-Kunststoff-Verbundmaterial, ins-
besondere einem Aluminium-Kunststoff-Verbund-

material gebildet sind, wobei die mindestens eine,
im wesentlichen gasundurchlässige Schicht (14)
bevorzugt Metall aufweist.

4. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Blisterab-
schnitte (2', 4') zumindest teilweise durch Verfor-
mung, insbesondere Tiefziehen ausgebildet sind,
wobei bevorzugt der mindestens eine Blisterab-
schnitt (4') mit der größeren Gasdurchlässigkeit ei-
nen höheren Verformungsgrad besitzt als die übri-
gen Blisterabschnitte (2').

5. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens
eine Blisterabschnitt (4') mit der größeren Gas-
durchlässigkeit ein größeres Volumen (V) um-
schließt und/oder eine größere Höhe (h) besitzt als
die übrigen Blisterabschnitte (2').

6. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckab-
schnitte (2'', 4'') mit den Blisterabschnitten (2', 4')
derart verbunden sind, dass die Siegelfestigkeit im
Bereich (S) zwischen benachbarten Blisterab-
schnitten (2', 4') zumindest abschnittsweise gerin-
ger ist als an freien Rändern (R) der Blisterabschnit-
te (2', 4').

7. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherkam-
mern (2, 4) jeweils Komponenten von Haarpflege-
und/oder Haarkosmetikmitteln enthalten, wobei die
mindestens eine Speicherkammer (4) mit der grö-
ßeren Gasdurchlässigkeit bevorzugt oxidierende
Komponenten wie insbesondere Peroxid enthält.

8. Verfahren zum Herstellen einer Verpackung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit
den Schritten:

Bereitstellen eines Verbundmaterials (10),

Ausbilden von mindestens zwei Blisterab-
schnitten (2', 4') in dem Verbundmaterial (10)
durch Verformung derart, dass zumindest einer
der Blisterabschnitte (4') zumindest abschnitts-
weise eine Gasdurchlässigkeit, insbesondere
eine Sauerstoffdurchlässigkeit besitzt, die grö-
ßer ist als diejenige der übrigen Blisterab-
schnitte (2'), und

Verschließen der Blisterabschnitte (2', 4') mit
mindestens einem Deckabschnitt (2'', 4'') , so

7 8
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dass zwischen diesen miteinander verbindbare
Speicherkammern (2, 4) gebildet werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ausbilden der mindestens zwei
Blisterabschnitte (2', 4') mittels Tiefziehen und/oder
Warmverformung erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blisterabschnitte (2', 4')
und die Deckabschnitte (2'', 4'') durch eine Siegel-
naht miteinander verbunden werden, die zumindest
abschnittsweise peelfähig ist, insbesondere zwi-
schen benachbarten Blisterabschnitten (2', 4').
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